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	Ende November 2010



Fragebogen zur Vernehmlassung betreffend Bericht „Kommunale Musikschulen im Kanton Solothurn: Bericht und Antrag zur Einführung von Qualitätsmerkmalen im Sinne von Min​deststandards“

	Absender

Name der Organisation             .................................................................................................................................

Adresse                      .................................................................................................................................

Kontaktperson          .................................................................................................................................

Telefonnummer        .................................................................................................................................

E-Mail                         .................................................................................................................................




	Thema
	bisher
	geplant (neu)

	Träger Musikschulen
	Gemeinden / Zusammenschlüsse: 

Eine Gemeinde oder mehrere Ge​meinden zusammen bilden den Rechtsträ​ger der Musikschule.
	Gemeinden / Zusammenschlüsse:

Die bisherigen Formen werden beibehal​ten.



	Sind Sie einverstanden mit der Beibehaltung der Trä​gerschaft?


	


	Thema
	bisher
	geplant (neu)

	Finanzierung
	erfolgt dreiteilig:

1. Der Kanton beteiligt sich mit CHF 4.5 Mio. an den Kosten der Musikschulen (unverändert seit 01.01.1996).

2. Die Einwohnergemeinden über​nehmen den Differenzbetrag zwischen Kantons- und Eltern​beiträgen.

3. Die Eltern können bis zu 30% der Musikschulkosten überneh​men 
	erfolgt dreiteilig:

1. Der Kanton beteiligt sich an den Kosten der Musikschulen. Neu werden die  Beiträ​ge indexiert, analog der Besoldungen des Staatspersonals (neu ca. CHF 5.6 Mio). Der für den Bildungsbereich geltende indirek​te Finanzausgleich gilt.

2. Die Einwohnergemeinden über​nehmen den Differenzbetrag zwi​schen Kantons- und Elternbeiträ​gen. Der Betrag verrin​gert sich, weil die Kantonsbeiträge höher ausfallen (Indexierung).

3. unverändert: Die Eltern können bis 30% der Musikschulkosten über​nehmen.

	Sind Sie einverstanden mit der Aufteilung der  Finan​zierung?


	


	Thema
	bisher
	geplant (neu)

	Subventionierung 1
	Die Subventionierung erfolgt auf​grund der Bevölkerungsstatistik. Mass​gebend ist die Anzahl der Schüler und Schülerinnen ab Kindergarten bis Sek-Stufe 2. 

(potentielle Leistungsempfangende)

Der Verteilschlüssel für die Klassifika-

ti​on der Einwohnergemeinden wird be​rücksichtigt. 


	Die Subventionierung erfolgt aufgrund der effektiven Anzahl Musikschüler und -schülerinnen, pro Fachbelegung und Jahr.

Beiträge werden entrichtet für

- Musikschulunterricht 

- Musikschulleitungen

  (effektive Leistungsempfangende)

Der Verteilschlüssel für die Klassifikati​on der Einwohnergemeinden wird be​rücksichtigt.

Voraussetzung für eine Subventionie​rung ist die Einhaltung der Qualitäts​merkmale für den Musikunterricht und die Musikschulleitung (Mindeststan​dards, siehe „Qualitätsarbeit“)



	Sind Sie mit dem Wech​sel von potentiellen zu effektiven Leistungs​empfangenden einver​standen?

Haben Sie Anmerkun​gen?


	


	Thema
	bisher
	geplant (neu)

	Subventionierung 2
	Die Staatsbeiträge an den Musikunter​richt sind plafoniert 

(CHF 4.5 Mio p.a.).

Die Mehrkosten gehen seit 1996 zu Lasten der Einwohnergemeinden, z.B.

- der Teuerungsausgleich auf den

  Löhnen der Musiklehrpersonen 

- die Mehrkosten bei Höhereinstufung

  der Musiklehrpersonen

- Beiträge an die Mehrkosten für die

  Einführung der Musikschulleitungen
	Die Staatsbeiträge sind indexiert analog der Besoldungen des Staatspersonals.



	Sind Sie mit der Indexie​rung der Staatsbeiträge einverstanden?

Haben Sie Anmerkun​gen?


	


	Thema
	bisher
	geplant (neu)

	Qualitätsarbeit
	Auf Empfehlungsbasis sind geregelt:

- Grundangebot der Musikschulen

- Q-Merkmale für Musikschulen
	Es werden verbindliche Mindest-

standards festgelegt: 

Vier Qualitätsmerkmale zum Musikun​terricht: 

- individuelle Lernziele basierend auf

  der Jahresplanung der Musikschule 

- Überprüfung der Lernziele und

  jährlicher Bericht an Schüler, Schüle​

  rinnen und Eltern 

- Musikschüler und -schülerinnen

  spielen einmal pro Jahr an einem

  Anlass vor

- Mitarbeitendengespräch zwecks

  Rechenschaftslegung

Ein Qualitätsmerkmal zur Organisation der Musikschulen: 

Die Musikschule ist geleitet.

(„quarte“ Stufe 1 des Q-Management-Konzeptes des Verbandes Musikschulen Schweiz VMS entspricht den Mindest​standards).  

	Sind Sie einverstanden mit der Einführung die​ser Mindeststandards als Voraussetzung für die Subventionierung?

Haben Sie Anmerkun​gen?
	


	Thema
	bisher
	geplant (neu)

	Anstellungen


	Auf Empfeh​lungsbasis sind geregelt:

- Besoldungen Musiklehrpersonen

- Pensen- und Pensionskassenregelung

  für Musiklehrkräfte, 

- Leitung der Musikschulen

Ein Vollpensum für Musiklehrperso​nen umfasst 30 Lektionen.
	Die Träger der Musikschulen werden zur Schaffung von Grundlagen ver​pflichtet: 

Personalrecht für Musiklehrpersonen

mindestens gemäss der Muster-Dienst- und Gehaltsordnung des Verbandes

Solothurner Einwohnergemeinden und des Kantons Solothurn

Ein Vollpensum für Musiklehrpersonen umfasst 29 Lektionen.

	Sind Sie einverstanden, dass die kommunalen Musikschulen ein Personalrecht mindestens gemäss der Muster- Dienst- und Gehaltsord​nung des Verbandes  So​lothurner Einwohnerge​meinden und des Kan​tons Solothurn schaffen?

Haben Sie Anmerkun​gen?
	

	Sind Sie einverstanden, dass das Vollpensum für Musiklehrpersonen 29 Lektionen umfasst?

Haben Sie Anmerkun​gen?
	


	Haben Sie weitere Fest​stellungen zu den ge​planten Neuerungen?


	


Gerne erwarten wir Ihren Bericht bis am 31. März 2011.

Amt für Volksschule und Kindergarten

Ruth Liechti-Leuenberger

St. Urbangasse 73

4509 Solothurn

ruth.liechti@dbk.so.ch

Ort, Datum, Unterschrift
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